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A nf r a ß e b e an t wOLl :t.t ~ 

Aut eine Anfrage der Abg.Dr.S t Übe r und Genossen, betreffend 

Fahrpreisermässigung für Blinde auf den O~tcrreicbischen Bundesbahnen, teilt ,. . 

Bundes~inister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe Dipl,Ing.W a. 1 d -

b run n e r mit: 

Ab I.Jänner 1951 werden den :kxiegsbe'schädigten (ICriegsbli,nden) 

auf Grund der Be.stimmungen des Kriegsopferversoreungsges.otzes, BGB1"Nl',197/1949 

(§ 49), die Reisekosten, die ihnen aus Anlass bestimmter, im bezogenen Gesetz 

a.ngeführter Fahrten erwachsen, zur Gänze aus Bundesmittelnersetzt. Das gleiohe 

gilt hinsioht1ich der Reisekosten etwa notwendiger Begleitpersonen bzw. der 

Beförderungskosten notwendiger Hilfsmittel und des Führel'hundes. Demgemäss 

erscheint für diese Fälle eine tarifarische Regelung seitens der Bundesbahn

verwaltung von dem genannten Zeitpunkt an entbehrlich, , " 

Was die Begünstigung der freien Beförderung der Begleiter vonKrießs~ 

besohädigte.n bei 4 sons_tigen Hin- und Rückta.hrten betrifft ,sehen sich die 

Bundesbannen mit Rücksioht auf ihre ungünstige finanzielle Lage mangels 

einer gese"tzlichenVerpfliohtungniohtmehrinder Lage, diese Begünstigung 

~eiter aufreohtzuerhalten. InwieWeit aber den Kriegsbeschädigten für ihre 

sonstigen priyaten rahrten dennoch-entgegengekommen werden kann, darUber sind 

gegenwtt:rtig noch Verhandlungen im Gange~· 
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